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Schwangere Bedienstete: Ansteckung durch Infektionskrankheiten
(zB. Rötelvirus)

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Biologische 
Gefährdung

Fötale Missbildungen durch In-
fektionsgefährdung durch patho-
gene Mikroorganismen (z.B. In-

fektionskrankheiten)

 Eventuell vorsorgliche Impfung 

 Eventuell vorübergehende Zuweisung einer an-
deren Tätigkeit

 Eventuelle Unterbindung des direkten Kontaktes
zwischen den Kindern und der Angestellten, die 
aufgrund ihrer Immunitätslage nicht ausreichend
geschützt ist

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Schwangere Bedienstete: Gefährliche Arbeiten

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Biologische 
Gefährdung

Schwangerschaftsabbruch und
Frühgeburt durch pathogene Mi-
kroorganismen (z.B. Infektions-

krankheiten)

 Schwangere Frauen bzw. Frauen, die unter den
Mutterschutz fallen (bis 7.Monate nach der 
Schwangerschaft) keine der Tätigkeiten aus-
üben lassen, die in den Anhang A und B des 
Gesetzes 151/2001 angeführt sind (z.B. Arbei-
ten auf Leitern - Arbeiten, bei denen schwere 
Lasten gehoben werden müssen - Verwendung 
gesundheitsschädlicher biologischer und/oder 
chemischer Wirkstoffe - ermüdende Arbeiten - 
Lärm - Vibrationen usw.)

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Schwangere Bedienstete: Handhabung von Lasten

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Physische Belastung
Spontaner Schwangerschaftsab-

bruch, Frühgeburten durch
schwere dynamische Arbeit

 Verbot der Beförderung und des Hebens von 
Gewichten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Schwangere Bedienstete: Lärm aufgrund von Musik

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch  
spezielle physikalische
Einwirkungen

Verschiedene Schäden wie
Schwangerschaftsabbruch und

Frühgeburt durch Lärm

 Im Falle von schwangere Frauen bzw. Frauen, 
die unter den Mutterschutz fallen (bis zum 7. 
Monat nach der Geburt), welche einem tägli-
chen bzw. wöchentlichen Aussetzung gegen-
über Lärm von über 80 dB (A) ausgesetzt sind, 
wird eine spezifische Bewertung im Zusammen-
arbeit mit dem Betriebsarzt durchgeführt.

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Schwangere Bedienstete: Starre und unangebrachte Haltung

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Physische Belastung

Spontaner Schwangerschaftsab-
bruch, Frühgeburten, Beschwer-
den der Rücken-Lendenwirbel-

säule durch Haltungsarbeit
(Zwangshaltung) und Haltearbeit

 Man soll versuchen immer eine ergonomische 
korrekte Haltung zu haben

 Verbot der Beförderung und des Hebens von 
Gewichten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Schwangere Bedienstete: Verletzung des Unterleibes durch unvor-
hergesehenden Ergeignissen zu entziehen

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Biologische Gefähr-
dung

Spontaner Schwangerschaftsab-
bruch, auftretende Unfruchtbar-

keit, Frühgeburten durch sensibi-
lisierende und toxische Wirkun-
gen von Mikroorganismen und
Infektionsgefährdung durch pa-
thogene Mikroorganismen (z.B.

Bakterien, Viren)

 Beachten der korrekten Arbeitsvorgänge z.B. 
Verzicht auf die Ausübung jener Tätigkeiten, die
möglicherweise Stürze oder Stöße, usw. nach 
sich ziehen könnten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


